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31. Whitepaper

• Gründe für die regulative-ermöglichende

• Technische und epistemische Herausforderungen

• Rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. KI-Verordnung, 

Datenschutz und Urheberrecht)

• Bias (z.B. automation bias) und Nachvollziehbarkeit

• Chancen: Effizienz, Strukturierung und Transparenz des 

Begutachtungsverfahrens

• Einordnung in den DFG-Kodex “Leitlinien zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis”

• Ausgestaltung der Nutzung von KI in der Begutachtung

• Herleitung der vier Prinzipien der Leitlinie

https://doi.org/10.5281/zenodo.18886257



42. Leitlinie: Einsatzzweck

Einsatzzweck

Die menschliche Analyse und wissenschaftliche Einordnung des Antrags ist 

Kernbestandteil der Begutachtung. 

Die Nutzung von KI-Systemen bei der Erstellung von Gutachten ist daher ausschließlich 

im unterstützenden Sinn gestattet. 

Alle inhaltlichen Positionierungen mit Blick auf die Förderempfehlung obliegen allein 

den Gutachter*innen.



52. Leitlinie: Vier Prinzipien

Hosting lokal, durch vertrauens-

volle Einrichtung oder in der 

Cloud mit Lizenzvereinbarung 

zur Datensicherheit

Kritische Prüfung, keine 

unreflektierte Übernahme

Offenlegung inkl. Einsatzzweck verbleibt bei Gutachter*innen



62. Leitlinie

• Vertraulichkeit: KI-Systeme dürfen nur zum Einsatz kommen, 

wenn sichergestellt ist, dass die vertraulichen Inhalte von 

Förderanträgen nicht unkontrolliert verarbeitet, gespeichert 

oder für andere Zwecke verwendet werden. 

• Transparenz: Wenn bei der Erstellung des Gutachtens ein KI-

System verwendet wird, muss dies unter Nennung der 

spezifischen Einsatzzwecke offengelegt werden.

• Qualitätssicherung: Eine unreflektierte Übernahme KI-

generierter Textteile ist unzulässig. KI-generierte Texte 

müssen stets kritisch gewürdigt, angepasst und auf inhaltliche 

Richtigkeit, Aktualität sowie mögliche Verzerrungen (Bias-

Strukturen) hin überprüft werden.

• Verantwortung: Die inhaltliche Verantwortung für das 

Gutachten liegt uneingeschränkt bei der Person, die das 

Gutachten erstellt hat.



73. Vordruck 4.05

• Leitlinie

• KI-Kompetenz

• Auftragsverarbeitungsvertrag

Bedingungen zur Nutzung von KI



83. Vordruck 4.06

• Hinweis auf KI-Leitlinie

• Einräumung eines Nutzungsrechts an den 

der DFG zur Verfügung gestellten Texten 

und allen weiteren Inhalten

• Rechteübertragung aller beteiligten 

Personen und Institutionen 

• Nutzungsrecht ist inhaltlich beschränkt 

auf die Administration, Begutachtung, 

Bewertung und Entscheidung eines 

Antrags

Regelungen zum Nutzungsrecht



93. Vordruck 10.20



104. elan: Registrierung

Verpflichtende einmalige Zustimmung 

Vordruck 4.05

Vordruck 4.06



114. elan: Wiederanmeldung

Verpflichtende einmalige Zustimmung 

Vordruck 4.05

Vordruck 4.06



124. elan: Einreichen von Gutachten



135. Beantwortung von vorab gestellten Fragen

DFG: Bei Einhaltung der Regelungen zur Nutzung von KI ist eine 
Verletzung der Vertraulichkeit ausgeschlossen, v.a. wird der Antrag 
gerade nicht dem Datenkorpus des Systems hinzugefügt, da das 
Training der Systeme durch Eingabedaten durch uns untersagt wird. 
Die Gutachter*innen werden auf diese Art der Nutzung verpflichtet 
und hingewiesen.

DFG: Eine ausschließlich inhaltliche Prüfung von Antragsinhalten 
entspricht nicht dem Einsatzzweck der Nutzung von KI bei der 
Erstellung von Gutachten. Hierfür sind die Gutachter*innen 
zuständig und verantwortlich.

DFG: Eine Speicherung von Antragsinhalten zu z.B. 
Trainingszwecken wird mit der Leitlinie ausdrücklich untersagt. 
Daher werden drei technische Lösungen aufgezeigt, wie dies 
möglich ist. Erläutert wird dies z.B. auch mit einem DFG-Erklärfilm 
unter https://www.youtube.com/watch?v=27WYhJsO0nU



145. Beantwortung von vorab gestellten Fragen

DFG: Das Einhalten der Regelungen zur Nutzung von KI in der 
Begutachtung folgt dem gleichen Vorgehen wie zur Einhaltung der 
grundsätzlichen Vorgaben für die Begutachtung. Es sind 
Compliance-Regeln, die auf Vertrauen beruhen. Ein Verstoß kann 
als wissenschaftliches Fehlverhalten bewertet werden.

DFG: Nein, dies ist nicht möglich. Die DFG etabliert keine 
verschiedenen Entscheidungsverfahren.

DFG: Kompetenzunterschiede liegen immer vor, auch wenn 
Gutachter*innen keine KI nutzen. Daher ist eine Standardisierung 
für die Begutachtung insgesamt nicht vorgesehen. 



155. Beantwortung von Fragen



166. Webseite und Kontakt

www.dfg.de/ki

KI@dfg.de



17Erklärfilm

https://www.youtube.com/watch?v=27WYhJsO0nU



LinkedIn | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – German Research Foundation
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